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Virtuelle Welten 
sind eigentlich 
nichts Neues
Virtuelle Welten gibt 
es nicht erst seit Se-
cond Life (SL). Schon 
seit Jahren existie-
ren in diversen On-

linespielen hochkomplexe virtuelle Welten. 
Diese hatten allerdings wenig bis keinen 
Einfluss auf die Wirtschaft. Ein wesentliches 
Merkmal der damaligen Onlinespiele war, 
dass die Landschaften und die Welt in der 
man sich als Spieler bewegen konnte, vor-
definiert waren.
Die Möglichkeiten der Spieler beschränken 
sich hier auf vordefinierte Spielhandlungen, 
aber nicht auf die Mitgestaltung der sie 
umgebenden virtuellen Welt.

Second Life als erste virtuelle 
Welt mit Web 2.0 Ansatz 
Diese Möglichkeit bot als erstes die Platt-
form Second Life. Der Betreiber dieser 
Plattform, die amerikanische Firma Linden 
Lab, setzte ganz auf die in den bereits be-
stehenden Plattformen Wikipedia und you-
tube erprobten Erfolgsformeln.
Diese bestehen in erster Linie daraus, au-
ßer einer Plattform und ein paar Regeln 
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Liebe LeserInnen, Liebe Leser,

herzlich willkommen zum Online-News-
letter „DFI- Franchiseblick“.

Auch heute möchten wir Sie wieder über 
aktuelle und praxisbezogene Themen 
der Branche informieren. Seien Sie mit 
uns jeder Zeit auf dem neuesten Stand.

Die virtuelle Welt „Second Life“ ist den 
meisten ein Begriff. Neben privaten 
Usern versuchen auch immer wieder 
Unternehmen ihr Glück in der virtuellen 
Welt. Um erfolgreich in Second Life auf-
zutreten und Anfängerfehler möglichst 
zu vermeiden, muss einiges beachtet 
werden. Frank Roebers beleuchtet für 
Sie das Thema genauer.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Eckhard Flohr 
geht in dem Artikel „Neues aus dem 
Franchise-Recht“ auf die Problematik 
der Widerrufsbelehrung bei Franchise- 
Verträgen ein. Vor allem die sich ständig 
ändernde Rechtsprechung erschwert 
den Franchise-Gebern das korrekte Vor-
gehen bei der Widerrufsbelehrung ihrer 
Franchise-Nehmer.

Wir freuen uns, Sie auch weiterhin über 
interessante Neuigkeiten und Veranstal-
tungen rund um das Thema Franchising 
informieren zu können.

Wir wünschen Ihnen nutzbringende 
Lektüre.

Ihre Anett Schmidt

Frank Roebers, 
SYNAXON AG 

➜

www.franchise-institut.de

wenige weitere Vorgaben für das Verhalten 
der Nutzer zu erstellen. Linden Lab setzte 
darauf, dass diese Welt durch die Spieler 
selbst erschaffen wird. 
In der Startphase dieses Projektes gab es 
in Second Life nicht mehr als ein leeres 
Stück Land und die Möglichkeit für die Nut-
zer, ihr virtuelles Gegenstück, den Avatar, 
sehr individuell zu gestalten. Darüber hi-
naus wurde dem Nutzer ein umfangreiches 
Instrumentarium in die Hand gegeben, auf 
dem zur Verfügung stehenden Land Objekte 
zu schaffen und die Landschaft zu gestal-
ten.

Online Welt mit eigener 
konvertierbarer Währung
Eine weitere Besonderheit von Second Life 
ist, dass diese parallele Welt über eine ei-
gene Währung verfügt, den Lindendollar. 
Diese Währung ist frei konvertierbar und 
zwar in jede andere Währung dieser Welt.
Der Erfolg dieser Plattform ließ nicht lange 
auf sich warten. Mittlerweile haben mehr 
als 8 Millionen Menschen mindestens ein-
mal Second Life besucht. Diese hohe An-
zahl von Menschen ist auch durch die dau-
ernde massive Berichterstattung der Presse 
zum Besuch auf diese Plattform motiviert 
worden. 

http://www.naa.de/trainerDetail/page.trainer/kat.all/trainerID.26.html
http://www.naa.de/trainerDetail/page.trainer/kat.all/trainerID.26.html


Einstieg für Nichtonline-Spieler 
eher schwierig
Darunter befanden sich viele, die vorher nicht 
in einer anderen virtuellen Welt Erfahrungen 
gesammelt haben. Für diese Nutzer ist der 
Einstieg in Second Life relativ schwierig und 
aufwändig. Bevor man richtig in Aktion treten 
kann, ist ein aufwändiger Registratur- und Ge-
staltungsprozess mit einem kleinen Training 
zu absolvieren. Dies kann bis zu einer Stunde 
dauern und stellt hohe Anforderungen an die 
Hardware. Die Abbruchquote bereits in dieser 
Phase ist sehr hoch. Zurzeit nutzen ungefähr 
1,7 Millionen Menschen relativ regelmäßig 
Second Life. Gleichzeitig sind immer zwischen 
30 bis 50.000 Menschen auf dieser Welt un-
terwegs. Es hat in den vergangenen Monaten 
ein enormes Flächenwachstum gegeben. Ins-
besondere Firmen nutzen Second Life heute, 
um auf sich aufmerksam zu machen.

Es ist wieder eine Menge Silly Money 
unterwegs 
Allerdings ist es hier genau wie bereits vorher 
im Internet. Die Kreativität der meisten, in die-
se virtuelle Welt stürmenden Firmen, ist sehr 
begrenzt. Den meisten fällt nichts anderes ein, 
als eine virtuelle Niederlassung in Second Life 
einzurichten und ansonsten auf ganz traditio-
nelle Werbemethoden wie im echten Leben zu 
setzen. 
Hierauf reagieren die übrigen Nutzer von Se-
cond Life zunehmend allergisch. Es hat in den 
vergangenen Tagen spektakuläre Schlie-
ßungen von Niederlassungen in Second Life 
durch große Firmen gegeben. Der bekannteste 
Fall dürfte Dell gewesen sein. Es gibt eine 
ganze Menge weiterer völlig überflüssiger Fir-
menauftritte in Second Life. Auch hier ist mit-
telfristig mit weiteren Schließungen zu rech-
nen. 

> Zweite Welle von Real Life 
Unternehmen mit ersten Erfolgen
Man kann aber bereits heute eine 
starke zweite Welle von Firmen in Se-
cond Life sehen, die sich vorher einge-
hend mit der genauen Mechanik dieser 
Plattform auseinander gesetzt haben. 
Diese Firmen haben gelernt, dass sie 
nur dann erfolgreich in Second Life 
sein können, wenn sie neben Wer-
beaussagen echten Zusatznutzen für 
die Nutzer bieten können.
Darüber hinaus gibt es Firmen, die gar 
nicht primär auf einen Kontakt mit den 
bereits bestehenden Nutzern von Second 
Life setzen werden, sondern die technischen 
Möglichkeiten dieser Plattform für die inter-
ne Kommunikation und die Kommunikation 
mit bereits bestehenden Kunden nutzen 
wollen.

3D-Plattformen haben 
erhebliche Vorteile  
Second Life ist eine 3D-Plattform. In 
einer 3D-Umgebung bestehen ganz 
andere Möglichkeiten, ein Kommuni-
kations- und Interaktionserlebnis zu 
gestalten, als auf einer reinen in 2D 
gehaltenen Internetseite.
Dies gilt natürlich ganz besonders 
für Unternehmen, die mit stark räum-
lich orientierten Produkten arbeiten, 
wie beispielsweise mit Fertighäu-
sern. Auf einer Internetseite kann 
zwar heute bereits mit Kunden 

kommuniziert werden und man kann 
ihnen Fotos als Abbildungen der Häu-
ser zeigen, aber ein virtueller Rund-
gang in einem 3D-Modell hat eine völ-
lig andere Wirkung. 
 
Meetings mit mobilen 
Teilnehmern haben eine andere 
Erlebnisqualität in Second Life
Nach der Einführung der Sprachfunkti-
on in Second Life können auch Online-
meetings in einer neuen Qualität 
durchgeführt werden. Somit besteht 
nun die Möglichkeit, mit den anwe-
senden anderen Nutzern nicht nur zu chat-
ten sondern ganz normal zu sprechen.

Wie geht es weiter?
Nach dem Abebben der ersten Welle von Fir-
men in Second Life (SL) ist heute keine Hek-
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tik geboten. Neben Second Life gibt es be-
reits die nächsten Projekte, die versuchen 
in Wettbewerb zu treten. Es ist heute un-
klar, ob Second Life auch in Zukunft die 
gleiche Dominanz  haben wird wie heute. 
Allerdings ist klar zu erkennen, dass virtu-
elle Welten einen großen Reiz ausüben. Die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit in ei-
ner parallelen Welt sind heute noch nicht 
sonderlich gut erforscht. Es wird noch eini-
ge Zeit brauchen, bis die Mechanismen 
dieser Welten vollständig verstanden wer-
den. 
Den Aufbau reiner Markenrepräsentanz 
kann man sich jedenfalls getrost sparen. 
Man muss allerdings damit rechnen, dass 
in den virtuellen Welten die gleichen Ver-
werfungen in der Franchise-Wirtschaft auf-
treten können, wie es heute bereits durch 
Web 2.0 Technologien der Fall ist. Eine in-

tensive Beschäftigung mit diesem Thema 
kann deswegen nicht schaden. Anhand des 
weiterhin stark ansteigenden Volumens der 
Nutzerstunden wäre ein entspanntes Zu-
rücklehnen sicherlich genauso falsch wie 
in der Anfangszeit des Internets.

Flächenwachstum in SL.	           Quelle: Linden Lab

SYNAXON Niederlassung in SL

Entwicklung der Nutzerstunden.        Quelle: Linden Lab
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Neues aus dem Franchise-Recht
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Ein Fall aus der Praxis: 
Widerrufsbelehrung bei 
Franchise-Verträgen 

Kaum ein Problem be-
schäftigt die Gestaltung 
von Franchise-Verträgen 

so sehr wie das der Widerrufsbelehrung. 
Unterschiedliche Ansichten der Instanzge-
richte, aber auch eine sich ständig ändernde 
Rechtsprechung der Obergerichte sowie Ge-
setzesänderungen führen immer wieder 
dazu, dass sich die „richtige Widerrufsbeleh-
rung“ zu einem „Kunststück der Vertragsge-
staltung“ entwickelt hat. Einher mit der sich 
ständig ändernden Gesetzgebung und Recht-
sprechung geht die teilweise „notorische 
Weigerung“ von Franchise-Systemen, not-
wendige Widerrufsbelehrungen vorzuneh-
men oder bei Abschluss des Franchise-Ver-
trages den Franchise-Nehmer in einer 
solchen Weise über sein Widerrufsrecht zu 
belehren, dass diese der jeweiligen gesetz-
lichen Regelung nicht entspricht. Teilweise 
wird mehr Eigeninitiative in die vom Gesetz 
abweichende Gestaltung der Widerrufsbe-
lehrung gesteckt, als in die Beachtung ge-
setzlicher Vorschriften.

Und dies, obwohl der Grundsatz der Wider-
rufsbelehrung relativ einfach ist: enthält der 
Franchise-Vertrag eine Bezugsbindung und 
liegen die Investitionen des Franchise-Neh-
mers unter EUR 50.000,00, so ist dieser über 
sein Widerrufsrecht gem. § 355 I BGB zu be-
lehren, d.h. sein Recht, den abgeschlossenen 
Franchise-Vertrag innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen zu widerrufen. Unterbleibt eine 
solche Belehrung oder entspricht diese nicht 
den gesetzlichen Vorgaben, so kann der 
Franchise-Nehmer gem. § 355 III BGB seine 
auf Abschluss des Franchise-Vertrages ge-
richtete Willenserklärung zeitlich unbefristet 
widerrufen. Die Konsequenz des Widerrufs 
ist die Entstehung eines sog. Rückgewähr-
schuldverhältnisses, d.h. die beiderseits ge-
währten Leistungen sind gem. §§ 346 ff. 
BGB einander zurückzugewähren.

Die Tücken der Widerrufsbelehrung liegen 
demnach nicht in den an und für sich ein-
deutigen gesetzlichen Vorgaben, sondern in 

der Ausführung der Widerrufsbelehrung und 
dort insbesondere in der Frage, wie sich die 
dem Franchise-Nehmer einzuräumende 
zweiwöchige Widerrufsfrist berechnet. Ur-
sprünglich war davon ausgegangen worden, 
dass solche Diskussionen um die Berech-
nung der Widerrufsfrist der Vergangenheit 
angehören, nachdem der Gesetzgeber zum 
01.01.2002 in Verbindung mit der Schuld-
rechtsreform die sog. BGB-Informations-
pflichtenverordnung (BGB-InfoV) erließ und 
diese in Anlage 2 zu § 14 BGB-InfoV eine 
Muster-Widerrufsbelehrung enthielt.

Weit gefehlt. Von Anfang an war umstritten, 
ob das amtliche Muster überhaupt 
den gesetzlichen Vorgaben ent-
spricht. Im amtlichen Muster heißt 
es, dass die Widerrufsfrist „frühe-
stens mit Erhalt der Widerrufsbeleh-
rung“ beginnt. Demgegenüber ent-
hält aber das Bürgerliche 
Gesetzbuch Bestimmungen über 
die Berechnung solcher Fristen, die 
nach Wochen oder Monaten be-
stimmt werden. Für die Berechnung 
des Fristbeginns gilt § 187 I BGB, 
d.h. die Widerrufsfrist beginnt um 
00:00 Uhr des auf die Widerrufsbe-
lehrung folgenden Tages. Für das 
Fristende ist § 193 BGB von Bedeu-
tung, d.h. fällt das Ende der Zwei-
Wochen-Frist auf einen Samstag, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, 
so endet die Widerrufsfrist erst um 00:00 Uhr 
des darauf folgenden Werktages.

Mit der Frage der „richtigen, d.h. rechtspre-
chungsfesten“ Widerrufsbelehrung hat sich 
nunmehr der BGH erneut mit seinem Urteil 
vom 14.04.2007 (VII ZR 122/06 BB 2007, 
1296) befasst. Die Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs reiht sich ein in die Ent-
scheidungen der jüngsten Zeit, die sich mit 
der Wirksamkeit einer Widerrufsbelehrung 
auf der Grundlage von Anlage 2 zu § 14 BGB-
InfoV befassen, also dem amtlichen Muster 
einer Widerrufsbelehrung. Das LG Halle stell-
te mit Urteil vom 13. Mai 2006 (BB 2006,1817) 
fest, dass das amtliche Muster deswegen 
rechtswidrig ist, weil die Angabe zum Beginn 
der Widerrufsfrist nicht mit § 187 I BGB in 

Einklang stand. In gleicher Weise äußerte 
sich das OLG Hamm im Beschluss vom 15. 
März 2007 (ZIP 2007, 824) und hielt fest, 
dass eine Widerrufsbelehrung mit der For-
mulierung „die Frist beginnt frühestens mit 
Erhalt dieser Belehrung“ den Eindruck er-
weckt, bereits mit der Lektüre sei die Beleh-
rung erhalten und die Widerrufsfrist in Gang 
gesetzt worden. In entsprechender Weise 
stellte das LG Siegen in seinem Urteil vom 
22. Januar 2007 (ZGS 2007, 279) fest, dass 
das Muster einer Widerrufsbelehrung, wo-
nach die Widerrufsfrist „frühestens“ mit Er-
halt der Belehrung beginnt, zumindest ver-
wirrend und damit irreführend sei.

Eine Klarheit über die Wirksamkeit des amt-
lichen Musters zur Widerrufsbelehrung ver-
schaffende Entscheidung des BGH war be-
reits im Anschluss an das Urteil des LG Halle 
vom 13. Mai 2006 erwartet worden, blieb 
aber aus, weil keine Revision eingelegt wur-
de.

Stellt man dann des weiteren noch darauf 
ab, dass § 355 II 1 BGB lediglich einen Hin-
weis auf den Fristbeginn und vom Unterneh-
men nicht zwingend verlangt, den Fristbe-
ginn selbst anzugeben, so ist die von der 
Bundesregierung mit dem amtlichen Muster 
(Anlage 2 zu § 14 BGB-InfoV) gedachte 
Rechtssicherheit für Unternehmen dahin. 
Nach wie vor scheint es schwierig für die 
Unternehmen, eine gerichtsfeste Widerrufs-

RA Prof. Dr. E. Flohr, 
Düsseldorf/Kitzbühl
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belehrung auszuarbeiten. Nach der Ent-
scheidung des BGH vom 12. April 2007 steht 
nämlich lediglich fest, dass eine Widerrufs-
belehrung nur dann § 355 II BGB entspricht, 
wenn diese den Verbraucher sowohl über 
seine Pflichten als auch über seine Rechte 
informiert. Die Unklarheiten zur Wirksamkeit 
des amtlichen Musters zur Anlage 2 zu § 14 
BGB-InfoV bleiben damit aber bestehen.

Insofern erscheint es auch mehr als fraglich, 
ob Franchise-Gebern zumindest rechtsfort-
bildend Vertrauensschutz zu gewähren ist, 
weil diese das amtliche Muster im Vertrauen 
auf dessen Wirksamkeit verwendet haben. 
Ob dieser Einwand des Vertrauensschutzes 
greift, ist nämlich deswegen ungewiss, weil 
Vertrauensschutz immer nur soweit greifen 
kann, wie dieser sich nicht nachteilig für 
den Franchise-Nehmer auswirkt. Verkürzt 
aber das amtliche Muster nach dem Urteil 
des LG Halle die dem Verbraucher einge-
räumte Widerrufsfrist, so ist dies für diesen 
wegen Nichtbeachtung von § 187 I BGB 
nachteilig. Dieser hat nämlich den Eindruck, 
dass die Frist zur Widerrufsbelehrung be-
reits im Zeitpunkt der Widerrufsbelehrung 
und nicht erst um 00:00 Uhr des darauf fol-
genden Tages beginnt. Eine solche Wider-
rufsbelehrung ist aber, wie der Beschluss 
des BGH vom 15. März 2007 (ZIP 2007, 824) 
zeigt, zugleich auch wettbewerbswidrig und 

kann zu einer Abmahnung gem. § 1, 3 UWG 
führen.

Diese Bedenken werden auch nicht dadurch 
ausgeräumt, in dem man wie das LG Mün-
ster (WM 2007, 121) darauf abstellt, dass 
das derzeitige amtliche Muster zur Wider-
rufsbelehrung mit dem Gesetz zur Änderung 
der Vorschrift über Fernabsatzverträge bei 
Finanzdienstleistungen am 07. Dezember 
2004 (BGBl. I 1302) Gesetzesrang erhalten 
hat. Nach der Entscheidung des BVerfG vom 
13. September 2005 (NJW 2006, 1195) ist 
nämlich die BGB-Informationspflichtenver-
ordnung trotz der Änderung des amtlichen 
Musters durch ein Gesetz nach wie vor als 
Rechtsverordnung zu qualifizieren.

Nach dem Urteil des BGH vom 12. April 2007 
haben sich Franchise-Geber also zwischen 
zwei diametralen Eckpunkten zu entschei-
den: stellt man auf das amtliche Muster zur 
Widerrufsbelehrung ab, so kann man sich 
nur darauf berufen, dass eine durch eine 
Verordnung vorgegebene Musterbelehrung 
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht 
und insoweit Vertrauensschutz in Anspruch 
nehmen. Oder man gestaltet das Muster der 
Widerrufsbelehrung so, dass entsprechend § 
187 I BGB darauf hingewiesen wird, dass die 
Widerrufsfrist nicht mit dem Erhalt der Be-
lehrung, sondern erst um 0:00 Uhr des da-

rauf folgenden Tages beginnt. Dann läuft 
man aber Gefahr, vom amtlichen Muster ab-
gewichen zu sein. 

In beiden Fällen ist die Konsequenz die glei-
che: greift man auf das amtliche Muster zur 
Widerrufsbelehrung zurück und ist dies un-
wirksam, so wurde keine ordnungemäße 
Belehrung vorgenommen mit der Konse-
quenz, dass der Widerruf zeitlich unbefristet 
gem. § 355 III BGB erklärt werden kann. Ent-
sprechendes gilt, wenn die Abweichung vom 
amtlichen Muster durch Hinweis auf § 187 I 
BGB nicht akzeptiert wird, weil bei einer 
streng formalen Betrachtung Abweichungen 
vom Gesetzeswortlaut nicht zulässig sind.

Klarheit wird also erst eine Entscheidung des 
BGH bringen, die sich ausdrücklich mit der 
Frage des Fristbeginns einer Widerrufsbeleh-
rung und dem Verhältnis von Anlage 2 zu § 
14 BGB-InfoV und § 187 I BGB befasst. Oder 
aber man wartet darauf, ob und wann es 
dem Gesetzgeber gelingt, das Muster einer 
rechtsprechungsfesten Widerrufsbelehrung 
vorzulegen.

➜ Rechtsanwalt Prof. Dr. E. Flohr ist Rechts-
referent bei dem Seminar „Optimale Fran-
chise-Verträge“ am 24. November in Köln, 
sowie bei der „40. Schule des Franchi-
sing“ vom 10. – 13. Dezember in München.

  Veranstaltungsthema	                                           Datum             Ort			L   ink

22. Deutscher Franchise-Tag	 13. September 2007	D üsseldorf	 ➜

Die Finanzierung von Franchise-Nehmern 	 25. Oktober 2007	 Frankfurt/ Main	 ➜

Optimale Franchise-Verträge: Rechtsrahmen und Gestaltung	 24. November 2007	 Köln	 ➜

40. Schule des Franchising	 10.-13. Dezember 2007	 München	 ➜

START-Messe - Die Messe für Existenzgründung, 
Franchising und junge Unternehmen	 14.-16. September 2007	 Essen	 ➜
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